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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die gemäss § 69 GOG an mich gerichtete Anfrage der Ab­
geordneten Dro Koren, Dro Grub er , Dro Haider, Graf und Genossen 
(11-2359 der Beilagen) beantworte ich wie folgt: 

1.. Neino 

20 Ein Ersuchen an den Herrn Bundespräsidenten, die ihm 
"vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofesschrift-
lich niedergelegte Rechtsmeinung den Abgeordneten im 
vollen l.Jortlaut zur Kenntnis zu bringen", "rürde bedeuten, 
dass der Nationalrat gegenüber dem Bundespräsidenten ein 
Kontrollrecht in ähnlicher Weise wie gegenüber der Bundes­
regierung ausübt .. Dieses Motiv wird auch aus der Begründung 
der an mich gerichteten Anfrage ersichtlich, in der als Ziel 
der Frage '\'lörtlich angeführt wird, Ir eine Klarstellung der recht­
lichen Voraussetzungen zu schaffen, auf Grund derer der 
Bundespräsident die Ernennung Dro Piskas vornahm 0000"0 

1 

Gemäss Arto 52 B-VG kommt aber ein Kontroll- bezwo Inter-
pellationsrecht dem Nationalrat ausdrücklich nur gegenüber 
der Bundesregierung bezwo deren Mitgliedern zUo Nach der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (Slgo 1454) können 
die Kontrollrechte des Nationalrates nur in dem in der Ver­
fassung vorgesehenen Umfang und mit den in der Verfassung 
vorgesehenen Mitteln ausgeübt werdeno Dem Wunsche, die Kompe­
tenzen des Nationalrates dadurch auszuweiten, dass ich stell­
vertretend für Abgeordnete ein in der Verfassung bezwo in der 
Geschäftsordnung nicht vorgesehenes Kontrollmittel - nämlich 
eine Lnfrage an den Herrn Bundespräsidenten zu richten - ausübe, 
kann ich daher aus obgenannten Gründen nicht entsprecheno 
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